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Bebauungsplan Nr. 6
"Langenhester/ Horstgraben"
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Bebauungsplan 
Nr. 12  "Alter Amtshof"
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Bebauungsplan 
Nr. 13  "Osterfeld-Nord"
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Bebauungsplan 
Nr. 12 - 1. Änderung

Richtfunktrasse Nr. 110 Wedemark - Ummern

(maximal zulässige Bauhöhe im Schutzbereich 16 m)

M-1

M-2

M-1

Wohnstraße

Feldweg
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Wohnstraße

Fläche für Erdwall
max. Breite 10 m, 
max. Höhe über Gelände 3 m

MI
Mischgebiet - MI
(§ 6 BauNVO)

Nachrichtliche Übernahmen  (§ 9 Abs. 6 BauGB)

M-2

M-1

Öffentliche Grünfläche:

Fußweg

Feldweg

Verkehrsflächen mit besonderer 
Zweckbestimmung:

- Feldweg (landwirtschaftlicher Verkehr)

- Fußweg

Richtfunktrasse Nr. 110
Wedemark - Ummern 
mit Schutzbereich

Abgrenzung unterschiedlicher 
Nutzungen

Umgrenzung von Flächen zum 
Anpflanzen von Bäumen und 
Sträuchern
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB)
(siehe Textliche Festsetzungen)

- Kinderspielplatz

- Parkanlage

Öffentliche Grünflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)

Straßenbegrenzungslinie

Öffentliche Verkehrsflächen  (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

Straßenverkehrsflächen

MD
Dorfgebiet - MD
(§ 5 BauNVO)

Sonstige Planzeichen

Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum 
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von 
Boden,  Natur und Landschaft 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 u. 25 BauGB)

Bauweise, Baugrenzen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB)

Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauBG)

Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

WA

0,3

Grenze des räumlichen Geltungs-
bereiches des Bebauungsplanes
Nr. 13 - 1. Änderung
(§ 9 Abs. 7 BauGB)

Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen 
zum Schutz, zur Pflege und zur Entwick-
lung von Boden, Natur und Landschaft:
M-1 und M-2  
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)
(siehe textliche Festsetzungen)

Baugrenze

überbaubare Grundstücksfläche
(§  23 Abs. 1 und 3 BauNVO)

offene Bauweise (§ 22 Abs. 2 BauNVO)

Zahl der Vollgeschosse
- Höchstgrenze -
(§ 16 Abs. 2 BauNVO)

Grundflächenzahl (GRZ)  
(§ 16 Abs. 2 BauNVO)

Allgemeines Wohngebiet - WA
(§ 4 BauNVO)

                  
1.0 Allgemeine Wohngebiete - WA

1.1 Art der Nutzung

In den Allgemeinen Wohngebieten - WA sind Nutzun-
gen nach § 4 Abs. 3 BauNVO unzulässig. Dieses sind:
- Betriebe des Beherbergungsgewerbes,
- sonstige nicht störende Gewerbebetriebe,
- Anlagen für Verwaltungen,
- Gartenbaubetriebe,
- Tankstellen.
(§ 4 Abs. 3 BauNVO i.V.m. § 1 Abs.6 BauNVO)

1.2 Höchstzulässige Anzahl der Wohnungen

In den Allgemeinen Wohngebieten - WA sind pro
Wohngebäude höchstens 2 Wohnungen zulässig.
(§ 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB)
            
2.0 Höhenlage von Gebäuden

Die Oberkante Fertigfußboden (OKFF) des Erdgeschos-
ses der Gebäude wird auf höchstens 0,50 m festgesetzt. 
Bezugspunkt ist die Oberkante Fahrbahnmitte der 
nächstgelegenen öffentlichen Verkehrsfläche.
(§ 9 Abs. 2 BauGB)
                      
3.0 Stellplätze und Garagen sowie Nebenanlagen

In den festgesetzten Baugebieten  WA, MI und MD 
sind Garagen und Stellplätze sowie Nebenanlagen 
gemäß § 14 BauNVO nur innerhalb der überbaubaren 
Grundstücksflächen zulässig. 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB)
               
4.0 Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum
      Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von 
      Boden, Natur und Landschaft
      (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 und 25 BauGB)

4.1 Öffentliche Grünfläche - Parkanlage / M-1
     
Auf der als Maßnahmenfläche M-1 festgesetzten öffent-
lichen Grünfläche - Parkanlage sind je angefangene 
250 m² mindestens 1 Laubbaum und 4 Laubsträucher 
anzupflanzen. Die Anordnung der Gehölze kann in 
Einzelstellung oder in Gruppen erfolgen.

Innerhalb dieser Maßnahmenfläche M-1 ist auf den Flur-
stücken 52/4, 52/5, 52/7 und 204/53 die Anlage eines 
maximal 3 m breiten Weges zulässig. Dieser Weg darf 
ausnahmsweise durch landwirtschaftliche Verkehre als 
zusätzliche südliche Anbindung für die nördlich angren-
zenden Abschnitte der vorgenannten Flurstücke genutzt 
werden. (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 i.V.m. Nr. 20  BauGB)

4.2 Öffentliche Grünfläche - Parkanlage / M-2

Die als Maßnahmenfläche M-2 festgesetzte öffentliche 
Grünfläche - Parkanlage ist mit mindestens 1 Gehölz-
gruppe je angefangene 500 m² Grünfläche zu bepflan-
zen. Eine Gehölzgruppe soll mindestens aus 3 Laub-
bäumen und 12 Laubsträuchern bestehen. Die ver-
bleibenden Flächen sind der natürlichen Sukzession 
zur Entwicklung einer Ruderalflur zu überlassen. Die 
Flächen sind einmal pro Jahr ab dem 1.10. jeden 
Jahres zu mähen; das Mähgut ist abzufahren; auf eine 
Düngung/ Kalkung ist zu verzichten.

Zusätzlich ist innerhalb der Maßnahmenfläche M-2 auf
dem festgesetzten 5 m breiten Pflanzstreifen eine frei-
wachsende, dichte, dreireihige Laubhecke anzulegen.
Pflanzabstand:
- 1,0 m zwischen den Pflanzreihen und
- 1,0 m zwischen den Pflanzen innerhalb einer Reihe
- Die Pfanzstandorte sind versetzt zueinander anzu-
  ordnen.

Die Hecke darf zwischen den Maßnahmenflächen M-1 
und M-2 an höchstens 3 Stellen auf einer Länge von 
zusammen maximal 20 m unterbrochen werden.
(§ 9 Abs. 1 Nr. 15 i.V.m. Nr. 20  BauGB)

               
4.5 Qualität und Art der Anpflanzungen

Alle unter 4.0 genannten Anpflanzungen sind dauerhaft 
zu erhalten und bei Abgang im Verhältnis 1:1 zu erset-
zen. An die Pflanzqualität werden folgende Mindestan-
forderungen gestellt:
- Laubsträucher: Höhe 0,6 - 1,0 m
- Laubbäume: Heister, Höhe 2,5 - 3.0 m

Im Bereich der öffentlichen Grünflächen "Kinderspiel-
platz" und "Parkanlage" sind nur ungiftige Pflanzen 
zu verwenden. Es sind ausschließlich Laubgehölze 
der heutigen potenziellen natürlichen Vegetation 
(hpnV) zulässig.

Dazu gehören z.B. Laubbäume wie:
Stieleiche (Quercus robur), Birke (Betula pendula),
Bergahorn (Acer pseudoplatanus), Feldahorn
(Acer campestre), Buche (Fagus silvatica), Hain-
buche (Carpinus betulus), Salweide (Salix caprea),
Eberesche (Sorbus aucuparia), Zitterpappel (Po-
pulus tremula), Obstbäume

Dazu gehören z.B. Laubsträucher wie:
Hasel (Corylus avellana), Hartriegel (Cornus mas,
Cornus sanguineae), Hundsrose (Rosa canina),
Holunder (Sambucus), Schlehe (Prunus spinosa),
Weißdorn (Crataegus monogyna), Weide (Salix),
Obststräucher
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 und 25 BauGB)
                        
4.6 Bodenversiegelung
                     
Für Stellplätze und Zufahrten zu Stellplätzen und
Garagen sind nur solche Materialien zu verwenden,
deren Versickerungsrate den Abflussbeiwert von 
0,7 nicht überschreitet. Die übrigen Schichten des 
Oberbaus sind auf den Belag abzustimmen. 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20  BauGB)

               
4.4 Fläche für Erdwall

Auf der "Fläche für Erdwall" ist eine Geländeaufschüt-
tung bis zu einer Breite von maximal 10 m und einer 
Höhe bis maximal 3 m über Gelände zulässig. 
Der Erdwall ist entsprechend den Pflanzanforderungen 
der Maßnahmenflächen M-1 und M-2 zu begrünen. 
Eine Unterteilung des Walles in Einzelabschnitte ist zu-
lässig. (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB)

               
5.0 Sichtdreiecke

Die innerhalb der festgesetzten Sichtdreiecke lie-
genden Flächen sind von jeglicher Sichtbehinde-
rung oberhalb 0,8 m über Oberkante Fahrbahn-
mitte freizuhalten. Einzelbäume mit Kronenansatz
über 3 m Höhe sind zulässig.
(§ 9 Abs. 1 Nr. 10 BauGB)

                                     
4.3 Flächen zum Anpflanzen von Bäumen und
      Sträuchern in den Baugebieten

Die festgesetzten Flächen zum Anpflanzen von Bäu-
men und Sträuchern sind flächendeckend mit min-
destens 1 Laubstrauch pro 1 m² Pflanzfläche zu be-
pflanzen. Ergänzend dazu ist pro Baugrundstück und 
pro angefangene 10 laufende Meter Pflanzfläche 
mindestens 1 Laubbaum anzupflanzen. Die Pflanz-
streifen dürfen durch Zugänge sowie Ein- und Ausfahr-
ten zum Baugrundstück nicht unterbrochen werden.
Die Anpflanzungen sind spätestens in der Pflanzperio-
de 3 Jahre nach Erteilung der Baugenehmigung zu 
abzuschließen. (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB)

               
6.0 Umsetzung der Planung

In den Allgemeinen Wohngebieten WA ist eine 
Nutzung der Grundstücke und Gebäude zu Wohn-
zwecken erst zulässig, nachdem der Güllebehälter 
im Süden der Flurstück 50/2 und 235/52, Flur __ 
stillgelegt und rückgebaut ist. (§ 9 Abs. 2 Nr. 2 BauGB)

               
§ 1 Aufhebung der örtlichen Bauvorschriften

Die für den Geltungsbereich des Bebauungsplanes 
Nr. 13 - 1. Änderung geltenden Örtlichen Bauvor-
schriften (§ 1 bis § 3) werden insgesamt ersatzlos 
aufgehoben.
(§ 84 NBauO)

                      
A - Außerkrafttreten von Bebauungsplänen

Mit Inkrafttreten dieses Bebauungsplanes werden 
die Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 13 
"Osterfeld-Nord" unwirksam, soweit sie durch den 
räumlichen Geltungsbereich dieser 1. Änderung
des Bebauungsplanes Nr. 13 überlagert werden.
                                  
B - Erdöl - Altvertragsgebiet

Das Plangebiet befindet sich im Erdöl - Altvertrags-
gebiet Klein Eicklingen E 251 - Celle.

C - Rohstoffsicherungsgebiet
     
Das Plangebiet liegt z.T. innerhalb des Rohstoff-
sicherungsgebiet "Salzstock - Wienhausen".

D - Richtfunktrasse

Das Plangebiet wird durch die Richtfunktrasse Nr. 110 
Wedemark - Ummern sowie die dazugehörige Schutz-
zone überlagert. Innerhalb dieser Schutzzone sind 
Gebäudehöhen über 16 m unzulässig.
                 
E - Artenschutz

Die artenschutzrechtlichen Anforderungen gemäß 
§ 44 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) sind 
grundsätzlich zu beachten und einzuhalten.

           
Für die Festsetzungen des Bebauungsplanes gelten:
-  das Baugesetzbuch (BauGB) i.d.F. der Bekannt-
   machung vom 23. September 2004 (BGBl. Teil I 
   S. 2414),zuletzt geändert durch Artikel 1 des Ge-
   setzes vom 15. Juli 2014 (BGBl. I S. 954),
-  die Baunutzungsverordnung (BauNVO) i.d.F. der
   Bekanntmachung vom 23. Januar 1990
   (BGBl. I S. 132), zuletzt geändert am 11. Juni 2013
   (BGBl. I S. 1548).
-  die Niedersächsische Bauordnung (NBauO) i.d.F. 
   vom 03. April 2012 (Nds. GVBl. S.46), zuletzt 
   geändert am 23. Juli 2014 (Nds. GVBl. S. 206
-  Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) i.d.F.vom 
   29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert 
   durch Artikel 4 Absatz 100 des Gesetzes vom
   7. August 2013 (BGBl. I S. 3154) 
-  Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) i.d.F.
   der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBl. I 
   S. 1274), zuletzt geändert durch Artikel 1 des 
   Gesetzes vom 2. Juli 2013 (BGBl. I S. 1943)

            
Planunterlage

Kartengrundlage: Automatisierte Liegenschaftskarte (ALK)
M 1:1.000
Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Nds. Ver-
messungs- und Katasterverwaltung, LGLN, 
RD Wolfsburg - Katasteramt Celle (Az: L4  - 164 /2014)
Gemarkung Eicklingen, Flur 13, verschiedene Flurstücke

Die Planunterlage entspricht dem Inhalt des Liegen-
schaftskatasters und weist die städtebaulich bedeutsa-
men baulichen Anlagen sowie Straßen, Wege und Plätze 
vollständig nach (Stand 29.04.2014). 

Die Übertragbarkeit der neu zu bildenden Grenzen in die 
Örtlichkeit ist einwandfrei möglich.

Celle, den 22.12.2016

gez. Stronk, VmOR                                         L.S.
_________________________________________
Unterschrift                                                    Siegel

                       
Verletzung von Vorschriften

Innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des 
Bebauungsplanes sind 
- eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften,  
- eine Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis 
  des Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplans 
- und beachtliche Mängel des Abwägungsvorganges
schriftlich gegenüber der Gemeinde unter Darlegung 
des die Verletzung begründenden Sachverhalts nicht 
geltend gemacht worden.

Wienhausen, den __.__.201__

___________________________________________
Der Bürgermeister - Jörn Schepelmann

                       
Präambel

Der Rat der Gemeinde Eicklingen hat den  Bebauungsplan 
Nr. 13 - 1. Änderung "Osterfeld-Nord", bestehend aus 
der Planzeichnung und den textlichen Festsetzungen, als 
Satzung beschlossen. Die Rechtsgrundlage hierfür sind 
die § 1 Abs. 3, § 10 Abs.1 und § 13 des Baugesetzbuches 
(BauGB) i.d.F. der Bekanntmachung vom 23.09.2004 
(BGBl. I S. 2414) sowie § 10 Abs. 1 und § 58 Abs. 2 
des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes 
(NKomVG) - Art. 1 des Gesetzes zur Zusammenfassung 
und Modernisierung des niedersächsischen Kommunal-
verfassungsrechtes vom 17.12.2010 (NDS. GVBl. S. 576 
vom 23.12.2010) -, jeweils in der zurzeit gültigen Fassung.

Wienhausen, den 15.12.2016

gez. Schepelmann                                        L.S.              
_________________________________________
Der Bürgermeister - Jörn Schepelmann

                  
Aufstellungsbeschluss

Der Rat der Gemeinde hat in seiner Sitzung am 
23.03.2015 gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 BauGB die Auf-
stellung dieses Bebauungsplanes beschlossen.

Der Aufstellungsbeschluss ist nach § 2 Abs.1 Satz 2
BauGB am 02.04.2015 ortsüblich bekannt gemacht 
worden.

Wienhausen, den 03.08.2016

gez. Schepelmann
_________________________________________
Der Bürgermeister - Jörn Schepelmann                                        

                       
Beteiligung der Öffentlichkeit

Der Rat der Gemeinde hat in seiner Sitzung am 
20.06.2016 dem Entwurf des Bebauungsplanes und 
der Begründung zugestimmt und die öffentliche Aus-
legung nach § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen. 

Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung wurden am 
07.07.2016  im Mitteilungsblatt der SG Flotwedel Nr. 27
ortsüblich bekannt gemacht. 

Der Entwurf des Bebauungsplanes und der Begründung 
haben vom 18.07.2016 bis einschließlich 19.08.2016  
gemäß § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegen.

Wienhausen, den 10.10.2016

gez. Schepelmann
__________________________________________
Der Bürgermeister - Jörn Schepelmann

                       
Satzungsbeschluss

Der Rat der Gemeinde Eicklingen hat den Bebauungs-
plan nach Prüfung der Anregungen nach § 3 Abs. 2 
BauGB in seiner Sitzung am 12.12.2016 als Satzung 
(§ 10 (1) BauGB) beschlossen sowie die Begründung 
mit Umweltbericht (§ 9 (8) BauGB) zugestimmt.

Wienhausen, den 15.12.2016

gez. Schepelmann
__________________________________________
Der Bürgermeister - Jörn Schepelmann                                       

                    
Rechtsverbindlichkeit

Der Satzungsbeschluss dieses Bebauungsplanes wurde 
gem. § 10 Abs. 3 BauGB  am 23.12.2016  im Amtsblatt 
Nr. 67 für den Landkreis Celle bekannt gemacht. 
 
Der Bebauungsplan ist mit dieser Bekanntmachung in 
Kraft getreten.

Wienhausen, den 29.12.2016

gez. Schepelmann
____________________________________________
Der Bürgermeister - Jörn Schepelmann
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